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aufgenommen bei der am 30.07.2019 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 
Am 30.07.2019 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter 
dem Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 
Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Christine Ladurner    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 1) 

3. Gabriele Agosti     

4. Ulrike Laimer X    

5. Valentina Andreis     

6. Horst Margesin     

7. Boris Egger     

8. Nikolaus Metz X    

9. Werner Gadner     

10. Kaspar Platzer    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 2) 

11. Christian Johann Genetti     

12. Pamela Rungg     

13. Giulia Grendene X    

14. Karlheinz Schönweger     

15. Peter Gruber     

16. Norbert Schöpf     

17. Helga Erika Hillebrand     

18. Joachim Staffler X    

19. Anna Holzner    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 1) 

20. Roland Stauder X    

21. Helmuth Holzner     

22. Karl Tratter     

23. Philipp Holzner     

24. Susanna Valtiner    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 3)  

25. Karin Husnelder X    

26. Ernst Winkler    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 2) 

27. Verena Kraus     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 
In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
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Die Gemeinderatsmitglieder Karl Tratter und Ernst Winkler nehmen die Funktion der 
Stimmzähler wahr. 

 

 

2. Haushalt 2019 - Überprüfung der Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt. 

 

Berichterstatter: Vize-Gemeindesekretär Dr. Matthias Mair  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber. 

 

Vorausgeschickt,  

dass Art. 193 des GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (TUEL) folgendes vorsieht: 

„1. Die örtlichen Körperschaften müssen während der Gebarung und mit den Haushaltsänderungen 
den Finanzausgleich wahren; ebenfalls ist im Haushaltsvoranschlag das Gleichgewicht hinsichtlich 
der Deckung der laufenden Ausgaben und der Finanzierung der Investitionen nach den in diesem 
Einheitstext vorgesehenen Bestimmungen, mit besonderem Bezug auf die Kompetenz- und 
Kassengleichgewichte gemäß Artikel 162, Absatz 6. 

2. In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und 
jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss 
einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte 
oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich: 

a) alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn aus den Daten der 
Finanzgebarung ein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene 
Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht, 

b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194,  

c) die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im 
Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückstände-
gebarung, anzupassen.  

Der Beschluss wird der Abschlussrechnung des betreffenden Haushaltsjahres beigelegt. 

 

3. Hinsichtlich der Zwecke laut Absatz 2 und unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 194, Absatz 2 
können für das laufende Jahr und die beiden darauf folgenden Jahre die möglichen 
Ausgabeneinsparungen und alle Einnahmen, mit Ausnahme derjenigen, die aus der Aufnahme von 
Darlehen stammen, und derjenigen mit besonderer Zweckbindung, sowie die Erträge aus der 
Veräußerung von verfügbaren Vermögensgütern und aus sonstigen Investitionseinnahmen in Bezug 
auf Unausgeglichenheiten des Kapitalanteils herangezogen werden. Sofern der Ausgleich mit 
diesen Modalitäten nicht möglich ist, kann der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses 
verwendet werden. Zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes kann die Körperschaft in 
Abweichung von Artikel 1 Absatz 169 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, die Tarife 
und Steuersätze bezüglich der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Abgaben innerhalb der Frist 
laut Absatz 2 ändern. 

4. Die Nichtanwendung der in diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen zur Wieder-herstellung des 
Haushaltsgleichgewichtes ist mit der Nichtgenehmigung des Haushaltsvoranschlages gemäß Artikel 
141 gleichzusetzen, mit Anwendung des Verfahrens gemäß Absatz 2 selbigen Artikels.“ 

 

 

festgestellt,  

dass aus dem Bericht der Buchhaltung über die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt hervorgeht, 
dass sich der Haushalt 2019 im Gleichgewicht befindet;  
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nach Einsichtnahme 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften);  

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme) ;  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;  

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 15 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen (Verena Kraus, Philipp Holzner und Peter Gruber) bei 
18 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Roland Stauder, Joachim Staffler, Ulrike 
Laimer, Giulia Grendene, Karin Husnelder, Nikolaus Metz, Kaspar Platzer, Ernst Winkler und 
Susanna Valtiner), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1) den Bericht der Buchhaltung über die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt betreffend das 
Haushaltsjahr 2019 samt Anlagen zu genehmigen, welcher wesentlichen Bestandteil 
gegenständlichen Beschlusses darstellt;  

2) festzuhalten, dass sich der Haushalt 2019 zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Ausgleich befindet und 
somit keine weiteren Maßnahmen zur Herstellung des Gleichgewichts erforderlich sind;  

3) eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme der Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2019 
beizulegen. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim 
Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich 
der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD 
Nr. 104/2010). 
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3. Bericht über das Ergebnis umweltgeologischer Untersuchungen. 

 

Berichterstatter: Direktor des zuständigen Landesamtes Giulio Angelucci und Geologe 
Alessandro Bozzani  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Christine Ladurner; 

- Peter Gruber; 

- Boris Egger; 

- Helmuth Holzner; 

- Pamela Rungg; 

- Karlheinz Schönweger; 

- Ernst Winkler. 

 

4. Vorstellung des Interreg-Projektes „PRO-BYKE“. 

 

Berichterstatter: Valentina Andreis, Irene Senfter (Ökoinstitut) und Anna Stuefer 
(Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt)  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber; 

- Ernst Winkler; 

- Harald Stauder; 

- Verena Kraus. 
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5. Ernennung der Kindergartenbeiräte. 

 

Berichterstatter: Valentina Andreis  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Harald Stauder. 

 

Berichterstatter: Referentin Valentina Andreis 

Vorausgeschickt, dass 

Vorausgeschickt, dass im Sinne von Art. 22 des Landesgesetzes Nr. 36/1976 an jedem von der 
Gemeinde geführten Landeskindergarten ein Kindergartenbeirat besteht, der für die Dauer von drei 
Schuljahren im Amt bleibt und dem auch ein Vertreter der Gemeinde angehört; 

festgestellt, dass laut Art. 23 des Gesetzes zur Rechtsordnung des Kindergartenwesens der 
Kindergartenbeirat neu zu ernennen ist; 

nach Anhörung der verschiedenen Namensvorschläge; 

darauf hingewiesen, dass für jeden Kindergartenbeirat der zuständigen Kindergartendirektion jeweils 
ein Gemeindevertreter namhaft zu machen ist; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 21 Ja-Stimmen bei 21  anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Joachim Staffler, 
Roland Stauder, Ulrike Laimer, Giulia Grendene, Karin Husnelder und Nikolaus Metz), gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. demzufolge Frau Valentina Andreis, deutsche Sprachgruppe, als Gemeindevertreter für den 
deutschen Kindergartenbeirat im Kindergarten Laurin, Erzherzog-Eugen-Straße und St. Peter 
zu ernennen; 

2. demzufolge Herrn Horst Margesin, deutsche Sprachgruppe, als Gemeindevertreter für den 
deutschen Kindergartenbeirat im Kindergarten in Völlan zu ernennen; 

3. demzufolge Herrn Gabriele Agosti, italienische Sprachgruppe, als Gemeindevertreter für den 
italienischen Kindergartenbeirat im italienischen Kindergarten Pinocchio zu ernennen; 

4. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

5. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar 
wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses 
beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im 
Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 
120 GvD Nr. 104/2010). 
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6. Abänderung des Stellenplans der Gemeinde Lana. 

 

Berichterstatter: Helga Hillebrand  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber. 

 

Vorausgeschickt, 

dass es für notwendig und zweckmäßig erachtet wird, nachstehende Abänderung des Stellenplanes 
vorzunehmen: 

Technische Dienste: 

 Umwandlung der Vollzeitplanstelle „hochspezialisierter Arbeiter“ – V. Funktionsebene in 
„hochspezialisierter Arbeiter/Elektriker“ – V. Funktionsebene; 

darauf hingewiesen, 

dass mit Artikel 38, Absatz 1, Buchstabe g) des Landesgesetztes Nr. 18 vom 23.12.2015 das 
Landesgesetz Nr. 6 vom 01.08.1994 aufgehoben wurde, welches das Verhältnis 
Bedienstete/Einwohner geregelt hat; 

dass mit Artikel 31, Absatz 4, des Landes-gesetzes Nr. 18 vom 23.12.2015 in das Landesgesetz Nr. 6 
vom 14.02.1992 der Artikel 12/bis eingefügt wurde, welcher festlegt, dass der Stellenplan die mittels 
Verordnung der Landesregierung festgelegten Parameter nicht überschreiten darf; 

dass die Verordnung zur Festlegung der Parameter für den Umfang der Stellenpläne der Gemeinden 
mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 15 vom 13.04.2017 genehmigt worden ist; 

festgestellt, 

dass gemäß Artikel 2 vorgenannten Dekrets das Personal im Stellenplan der Gemeinden im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl stehen muss; es wird anhand der Einwohnerzahl am Stichtag 31. 
Dezember des vorletzten Jahres und der Zahl der Stellen im Stellenplan in Vollzeitäquivalenten 
berechnet; bei der Festlegung des Stellenplans dürfen die Gemeinden das folgende Verhältnis nicht 
überschreiten: bei einer Einwohnerzahl von 10.001 bis 50.000 ein Bediensteter/eine Bedienstete pro 
120 Einwohner/innen; 

dass das Personal, das den geschützten Kategorien angehört, nicht in die Berechnung des 
Verhältnisses laut vorgenanntem Artikel 2 mit einbezogen wird; 

dass in der Gemeinde Lana derzeit 4,42 Stellen von Personen besetzt werden, die den geschützten 
Kategorien angehören; 

dass sich der Stellenplan der Gemeinde Lana unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl vom 
31.12.2017 (12.287 Einwohner) aus 102,39 Stellen (ohne Personal, das den geschützten Kategorien 
angehört) zusammensetzen kann; 

dass derzeit im Stellenplan insgesamt 99,47 Planstellen (ohne Personal, das den geschützten 
Kategorien angehört) vorgesehen sind, von denen 78,45 Stellen besetzt sind, davon 3 Stellen 
befristet; 

nach Anhörung,  

der mitgliedsstärksten Gewerkschaften am 06.06.2019 zur geplanten Abänderung des Stellenplanes 
gemäß Artikel 31 des Einheitstextes der Bereichsabkommen vom 02.07.2015; 

nach Einsichtnahme, 

in die Mitteilung Nr. 7 der Abteilung 7 der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol vom 03.05.2017; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
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in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 21 Ja-Stimmen, bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Joachim Staffler, 
Roland Stauder, Ulrike Laimer, Giulia Grendene, Karin Husnelder und Nikolaus Metz), gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. die Abänderungen und Ergänzungen des geltenden Stellenplanes gemäß der beiliegenden 
Aufstellung, welche wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses darstellt, zu 
genehmigen; 

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Anzahl der ansässigen Bevölkerung zum 31.12.2017 
auf 12.287 Einwohner belief, woraus sich ein Verhältnis Personal/Einwohnerzahl von 102,39 
ergibt 

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gesamtzahl der Planstellen (Vollzeitäquivalente) mit 
gegenständlicher Maßnahme 102,39 (ohne Personal, das den geschützten Kategorien 
angehört) beträgt; 

4. darauf hinzuweisen, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe 
erwächst, zumal sämtliche Folgemaßnahmen mit gesonderten Beschlüssen erfolgen werden; 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der 
Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim 
Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich 
der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD 
Nr. 104/2010). 
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7. Beschlussantrag der Süd-Tiroler Freiheit betreffend: SASA Fahrkartenschalter. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber; 

- Verena Kraus; 

- Christine Ladurner. 

 

Vorausgeschickt, dass 

- seit einigen Jahren gibt es im Rathaus einen Fahrkartenschalter der SASA, wo Fahrkarten 

erworben oder Dienste rund um das ABO+ oder den Südtirolpass in Anspruch genommen werden 

können; 

- vor Jahren wurde der Busbahnhof ALM als Mobilitätszentrum neu errichtet; 

- im Mobilitätszentrum ALM gibt es keinen Fahrkartenschalter; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

mit 21  Ja-Stimmen bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Roland Stauder, 
Joachim Staffler, Ulrike Laimer, Giulia Grendene, Karin Husnelder und Nikolaus Metz), gesetzmäßig 
ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. der Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass im Mobilitätszentrum ALM ein Fahrkartenschalter 
errichtet werden soll; 

2. der Gemeinderat unterstützt die bereits von der Gemeindeverwaltung in dieser Angelegenheit 
gesetzten Schritte. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim 
Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich 
der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD 
Nr. 104/2010). 
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8. Beantwortung der Anfragen der „Dorfliste Lista civica Lana“ betreffend: 

a) Zusatzfragen zur Anfrage zum Projekt einer Entlastungsstraße zur Meraner-Straße 
entlang der Falschauer; 

b) Beauftragung eines Geologen mit umweltgeologischen Untersuchungen. 
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9. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber; 

- Susanna Valtiner; 

- Horst Margesin; 

- Helmuth Holzner; 

- Harald Stauder. 

 
Die Sitzung endet um 20:05 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 

 
 

 


